
1.1 ft 1 VFG — Freikirchen Schweiz
I~\ 1 \J. Sekretariat Tel. 062 83220 18

Hofwiesenstrasse 141 info@freikirchen.ch
8057 Zürich www.freikirchen.ch

eazw@bj.admin.ch (pdf und word-Datei)

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
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3003 Bern

Bern, 18. September 2018
PD/is

Änderung ZGB (Geschlecht im Personenstandsregister)

Sehr geehrte Frau Bundesrätin,
sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 23. Mai 2018 haben Sie das Vernehmlassungsverfahren zur
Änderung der Zivilgesetzbuches eröffnet.

Sie erhalten nachstehend die Stellungnahme unseres Verbandes VFG —

Freikirchen Schweiz. Dem VFG gehören als Dachverband 17 evangelische
Freikirchenverbände an mit 600 Kirchen und ca. 150‘000 regelmässigen
Gottesdienstbesuchern.

Der VFG vertritt als Dachverband die Interessen der ihm angeschlossenen
Freikirchen und nimmt deshalb auch regelmässig an Vernehmlassungsverfahren
teil.

Unser Verband begrüsst grundsätzlich die geplante Vorlage, hat aber in Bezug auf
die Umsetzung Änderungsvorschläge.

Wir begrüssen den neuen Ansatz, dass die Erklärung grundsätzlich auf
Selbstbestimmung der betroffenen Person beruht.
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Art. 30b Abs. 1 nZGB verlangt eine innerliche feste Überzeugung als
Voraussetzung für die Geschlechtsänderung. Das neue Gesetz sieht keine Regeln
vor, wenn eine Person wiederholt um eine Geschlechtsänderung ersucht. Es stellt
sich für uns die Frage, ob im Gesetz nicht eine Beschränkung dahingehend
aufgenommen werden sollte, dass dieser Weg höchstens zweimal offensteht.

Art. 30b Abs. 2 nZGB wünschen wir dahingehend zu präzisieren, dass ein neuer
Vornamen dann eingetragen werden muss, wenn er nicht mit dem neuen
Geschlecht konform ist.

Mit der vorgeschlagenen Fassung von Art. 30b Abs. 3 ZGB wird die
gleichgeschlechtliche Ehe vorweg genommen. Wir beantragen folgende
Formulierung:

Mit der Abgabe der Erklärung wird die Ehe auf Wunsch der Parteien in eine
eingetragene Partnerschaft umgewandelt oder auf diesen Tag geschieden. Der
Richter regelt die Nebenfolgen der Scheidung.

Wir danken ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

VF~‘— Freikirchen Schweiz

Peter Schneeberger, Präsident


